
Die städtischen Abgaben
in kurzer Übersicht , insbesondere Einzahlungsstelle und

Einzahlungstermin

Ankündigungsabgabe
Zur Entrichtung der Ankündigungsabgabe ist ver¬

pflichtet , wer eine Ankündigung vornimmt oder ver¬
mittelt.

Gegenstand der Abgabe sind öffentliche Ankündigun¬
gen innerhalb des Gebietes der Stadt Wien . Es ist
gleichgültig , ob die Ankündigungen durch Druck,
Schrift , Bild oder Ton erfolgen . Öffentlich sind die
Ankündigungen nicht nur , wenn sie an öffentlichen
Verkehrsanlagen oder in öffentlichen Räumen ange¬
bracht , ausgestellt oder vorgenommen werden , sondern
auch , wenn sie auf Privatliegenschaften oder in Privat¬
räumen angebracht , ausgestellt oder vorgenommen wer¬
den und von öffentlichen Verkehrsanlagen aus wahr¬
genommen werden können oder wenn sie in Privat¬
räumen erfolgen , die dem allgemeinen Zutritt offen¬
stehen.

Die Höhe der Abgabe beträgt 10 vom Hundert des
vereinbarten Entgeltes . Die Kosten der Herstellung der
Ankündigung sind in die Bemessungsgrundlage nicht
einzurechnen . Für Ankündigungen , für die kein Ent¬
gelt gefordert wird , ist die Bemessungsgrundlage durch
Vergleich mit Entgelten für ähnliche Ankündigungen
festzusetzen.

Zur Erfassung der Ankündigungsabgabe besteht eine
weitgehende Anzeige - und Auskunftspflicht . So sind
Unternehmer , die Ankündigungen gegen Entgelt über¬
nehmen (Werbungsmittler ), verpflichtet , dies eine
Woche nach Tätigkeitsbeginn dem Magistrat anzu¬
zeigen . Wer eine Ankündigung ohne Heranziehung
eines Werbungsmittlers veranlaßt , hat dies dem Ma¬
gistrat vorher anzuzeigen . Wer Flächen oder Räume
einem anderen für Ankündigungen überläßt , ist ver¬
pflichtet , die zur Bemessung und Kontrolle der Abgabe
erforderlichen Auskünfte zu erteilen . Auf jeder
vervielfältigten Ankündigung muß der Name und
der Wohnort des Herstellers genannt sein . Der Her¬
steller ist verpflichtet , über Verlangen den Besteller,
die Zahl und die Größe der hergestellten Ankündigun¬
gen sowie das Ausmaß des zur Herstellung verwende¬
ten Stoffes anzugeben . Die Werbungsmittler sind ver¬
pflichtet , Bücher oder sonstige Aufzeichnungen zu
führen , aus denen die vorgenommenen Ankündigungen,
das vereinnahmte Entgelt und die entfallenden Ab¬
gabebeträge ersichtlich sind.

Die Abgabe ist im Wege der Selbstbemessung zu ent¬
richten . Die Werbungsmittler haben für jeden Kalen¬
dermonat bis spätestens zum 10. des folgenden Monats
bei der Buchhaltung für Landes- und Gemeindeabgaben,
Wien I, Neues Rathaus , eine Abrechnung über die von
ihnen vorgenommenen Ankündigungen vorzulegen und
innerhalb der gleichen Frist die Abgabe bei der Zen¬

tralsteuerkasse , Wien I, Neues Rathaus , einzuzahlen.
Wer ohne Werbungsmittler eine Ankündigung durch¬
führt oder durchführen läßt , hat die Abgabe vor der
Durchführung der Ankündigung einzuzahlen . Bei
Dauerankündigungen , für die das Entgelt nicht auf
einmal , sondern in bestimmten Zeitabschnitten zu
leisten ist, ist die Abgabe von jedem fälligen Teil¬
betrag bis zum 10. des folgenden Monats abzuführen.
Es ist möglich , daß mit einzelnen oder Gruppen von
Abgabepflichtigen Abfindungsvereinbarungen getroffen
werden , um die Besteuerung zu vereinfachen , wobei sich
aber die Abgabeleistung nicht wesentlich verändern darf.

Die Unterlassung der Anmeldung oder der Abrech¬
nung oder die Verweigerung von Auskünften ist straf¬
bar.

Anzeigeuabgabe
Gegenstand der Anzeigenabgabe sind Anzeigen in

jeder Form (Inserater Notizen , Aufsätze ) , soweit sie
gegen Entgelt in das Druckwerk aufgenommen ' oder
mit dem Druckwerk ausgesendet oder verbreitet wer¬
den . Steuerberechtigt ist die Stadt Wien dann,
wenn Wien der Erscheinungsort des Druckwerkes ist.
Als Erscheinungsort gilt Wien , wenn die Verbreitung
erstmalig von Wien aus erfolgt oder wenn der Stand¬
ort des Unternehmers (Verlegers ) in Wien ist oder
wenn die verwaltende Tätigkeit des die Veröffentlichung
oder Verbreitung besorgenden Unternehmers vorwie¬
gend in Wien ausgeübt wird.

Die Bemessungsgrundlage der Abgabe ist das ge¬
samte Entgelt , das vom Abgabepflichtigen aus Anlaß
der Vornahme oder Verbreitung der Anzeige verein¬
nahmt wird . Besteht das Entgelt nicht in Geld , sondern
in anderen Leistungen , so sind diese mit dem Geldes¬
wert anzusetzen . Die Abgabe beträgt 10 vom Hundert
der Bemessungsgrundlage . Der Abgabepflichtige ist be¬
rechtigt , den Abgabebetrag von dem, der die Anzeige
veranlaßt , einzuziehen . Zur Erfassung der Anzeigen¬
abgabe besteht eine Anzeige - und Auskunftspflicht . So
haben Unternehmer , die eine die Abgabepflicht aus¬
lösende Tätigkeit aufnehmen , dies innerhalb einer Woche
nach Tätigkeitsbeginn dem Magistrat anzuzeigen . Jeder¬
mann ist verpflichtet , dem Magistrat auf Verlangen
alle Auskünfte zu erteilen , die für die Berechnung
der Abgabe von Belang sind . Jeder abgabepflichtige
Unternehmer hat Bücher oder sonstige Aufzeichnungen
zu führen , aus denen die für die besorgten Anzeigen
vereinnahmten Entgelte ersichtlich sein müssen.

Die Abgabe ist im Wege der Selbstbemessung au
entrichten.

Die Anzeigenabgabe für einen Kalendermonat ist
bis längstens 14. des folgenden Monats fällig . Dem
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Magistrat der Stadt Wien (Buchhaltung für Landes¬
und Gemeindeabgaben , Wien I, Neues Rathaus ), ist
eine Abrechnung , die die Bemessungsgrundlage und
die Höhe der Steuer zu enthalten hat , zum Fälligkeits¬
zeitpunkte vorzulegen , widrigenfalls die Abgabe amtlich
bemessen werden kann . Der Abgabebetrag ist bei der
Zentralsteuerkasse , Wien I, Neues Rathaus , einzuzahlen.
Die Unterlassung der Anmeldung oder der Abrechnung
oder die Verweigerung von Auskünften ist strafbar.

Ausgleichsabgabe auf frisches
Fleisch

Frisches Fleisch von Rindern , Kälbern , Schweinen
und Schafen , das aus auswärtigen Schlachtungen in das
Gebiet der Stadt Wien eingebracht wird , unterliegt
einer Abgabe . (Gesalzenes Fleisch gilt als frisches
Fleisch .) Die Abgabe wird für Büchsenfleisch , vom
Tierkörper abgetrennte Innereien , Fleisch im Durch¬
gangsverkehr (soweit es bei der Einfuhr bei der
Bemessungsbehörde angemeldet wurde und nach¬
weisbar nicht in Wien verblieben ist ), ferner für Sen¬
dungen von Fleisch unter 5 kg , nicht eingehoben.
Gehen im letzterwähnten Falle vom gleichen Absender
mehrere Sendungen ein , die zusammen 5 kg oder mehr
wiegen , so ist die Gesamtmenge abgabepflichtig . Über¬
dies kann Fleisch , das nachweislich zu Wurst oder zu
anderen Fleischwaren in entsprechenden Betrieben ver¬
arbeitet worden ist, von der Ausgleichsabgabe freige¬
stellt werden ; desgleichen Rohfette , die in Betrieben
zu Schmalz verarbeitet wurden . Diese Freistellung darf
nur zuverlässigen Betrieben mit einwandfreier Buch¬
führung zugestanden werden.

Einbringer und Empfänger von Fleisch haben jede
Menge von 5 kg und darüber spätestens bis zum Zeit¬
punkt des Besitzwechsels dem zuständigen Amtstierarzt
(Großmarkthalle , Zentralviehmarkt , Veterinäramts¬
abteilung des Magistratischen Bezirksamtes ) gleichzeitig
mit der Anmeldung zur Überbeschau auf amtlichen
Anmeldevordrucken schriftlich anzuzeigen und vorzu¬
legen . Die Abgabepflicht wird durch die Einbringung
des Fleisches in das Stadtgebiet begründet . Vor Ent¬
richtung oder Stundung der Abgabe darf das Fleisch
nicht verwendet werden . Wer an der Einbringung oder
dem Absatz von Fleisch beteiligt ist, das aus Schlach¬
tungen außerhalb Wiens in das Stadtgebiet eingebracht
wird , ist verpflichtet , dem Magistrat alle erforderlichen
Auskünfte zu erteilen . Der Magistrat ist berechtigt , die
betreffenden Betriebe durch amtlich legitimierte Or¬
gane zu überwachen und auch in die Geschäftsaufzeich-
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nungen während der Geschäftsstunden Einsicht nehmen
zu lassen.

Übertretungen der Vorschriften des Gesetzes über
die Ausgleichsabgabe auf frisches Fleisch werden vom
Magistrat bestraft.

Die Ausgleichsabgabe auf frisches Fleisch beträgt
12 Groschen für 1 kg und ist binnen drei Tagen nach
Bekanntgabe ihres Ausmaßes zu entrichten . Die Vor¬
schreibung erfolgt durch den Amtstierarzt , bezw. in
der Großmarkthalle durch die Marktamtsabteilung , die
die Abgabe zugleich mit der Überbeschaugebühr , bezw.
mit der Marktgebühr einheben.

Ausgleichsabgabe auf Lebendvieh
Auf Lebendvieh , das einer Schlachtstätte im Gebiete

der Stadt Wien ohne Berührung eines Wiener Schlacht¬
viehmarktes zugeführt wird , wird eine Ausgleichs¬
abgabe erhoben . Abgabepflichtig sind Einbringer und
Empfänger des Lebendviehs zur ungeteilten Hand . Die
Betriebsleiter privater Schlachtstätten haben die beab¬
sichtigten Schlachtungen dem zuständigen Amtstierarzt
zu melden . Personen , die Schlachtungen ausführen , an
Schlachtungen beteiligt sind oder eine Schlachtstätte
besitzen , sind verpflichtet , dem Magistrat alle erforder¬
lichen Auskünfte zu erteilen . Der Magistrat ist berech¬
tigt , die betreffenden Betriebe durch amtlich legiti¬
mierte Organe zu überwachen und auch in die Ge¬
schäftsaufzeichnungen während der Geschäftsstunden
Einsicht nehmen zu lassen.

Die Ausgleichsabgabe wird bei Hausschlachtungen
nicht eingehoben , ferner bei Tieren , die auf veterinär¬
behördliche Anordnung einer Schlachtstätte unmittel¬
bar zugeführt werden und schließlich bei der Schlach¬
tung von Tieren , deren Allgemeinbefinden durch
Krankheit , Schadens - oder Unglücksfall so wesentlich
gestört ist, daß eine schnelle Verschlimmerung des
Leidens mit erheblichem Wertverlust des Fleisches oder
das alsbaldige Verenden des Tieres zu befürchten ist.
Das Vorliegen dieser Verhältnisse muß vom Amtstier¬
arzt ausdrücklich bescheinigt sein . Ist das Lebendvieh
auf dem Schlachtviehmarkt einer Gemeinde gekauft wor¬
den , die selbst zur Erhebung der Ausgleichsabgabe be¬
rechtigt isr, wird die Ausgleichsabgabe im Gebiete der
Stadt Wien nicht eingehoben.

Übertretungen der Vorschriften des Gesetzes über
die Ausgleichsabgabe auf Lebendvieh werden vom
Magistrat bestraft.

Die Ausgleichsabgabe auf Lebendvieh beträgt für
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Bau- und Kunst -Schlosserei
Elektr . autogenische Schweißanlage

Wien XIV, Hütteldorfer Straße 249
Telephon Y 14 4 67

_ 4515

Bau- und
Möbeltischlerei

GEORG SCHMID
WIEN XX
Dammstraße 3 - A 43 9 30

_ 4741

Baumeister

Ing.Karl Schnittler
WIEN VII, WIMBERGERGASSE 32

Tel . B 37 4 19

Wiederinstandsetzungs - und
Rekonstruktionsarbeiten

_ 4505

plöiö fligcloccitcc
Bau- unÖ Galnnteticfpcnglerei

Übernahme sämtl . Neuausführungen u.
Reparaturen

Telefon Y 10 -8 -33 A

Wien XVI , Haymerlegasse 33
_ 4117

ein Rind 40 S, für ein Kalb 10 S, für ein
Schwein 12 S, für ein Schaf 4 S und isr am Tage
der Schlachtung des Tieres fällig . Die Vorschreibung
erfolgt anläßlich der Viehbeschau durch den Amtstier¬
arzt , der die Abgabe zugleich mit der Beschaugebühr
einhebt.

Gebrauehsgebühren
Der Gebrauch der in der Verwaltung der Stadt Wien

stehenden Verkehrs - oder Erholungsflächen sowie des
darüber befindlichen Luftraumes zu anderen Zwecken
als zu denen , die jedermann zustehen , bedarf einer vor¬
herigen Erlaubnis des Magistrates , der sogenannten
Gebrauchserlaubnis . Der Träger der Gebrauchserlaub¬
nis hat hiefür eine Gebühr (Gebrauchsgebühr ) zu ent¬
richten.

Die Gebrauchserlaubnis ist unübertragbar und jeder¬
zeit widerruflich ; sie kann an die Einhaltung von Be¬
dingungen gebunden werden . Soweit durch den Ge¬
brauch das Privatrecht eines Dritten berührt wird , ist
dessen Zustimmung bei der Einbringung des Ansuchens
um die Gebrauchserlaubnis nachzuweisen . Sie erlischt
durch Widerruf des Magistrates oder infolge Verzichtes
des Trägers der Erlaubnis . Auf die Erteilung einer
Gebrauchserlaubnis steht ein Rechtsanspruch nicht zu.
Personen , die Verkehrs - oder Erholungsflächen oder
den darüber befindlichen Luftraum im Sondergebrauch
haben , sind verpflichtet , den amtlich legitimierten Or¬
ganen des Magistrates über Verlangen nachzuweisen,
daß ihnen hiezu die Gebrauchserlaubnis erteilt wurde.
Für die Gebrauchserlaubnis ist bei der Stadtkasse , in
deren Amtsbereich der außergewöhnliche Gebrauch der
Verkehrs - oder Erholungsfläche erfolgt , eine Gebrauchs¬
gebühr zu entrichten . Das Ausmaß der Gebrauchsgebühr
ist in einem Tarif festgelegt , der einen Bestandteil des
Gebrauchsgebührengesetzes bildet . Der Tarif unter¬
scheidet zwischen einmaligen Gebühren , die für Er¬
laubnisse ohne Rücksicht auf deren Dauer oder für
einen kurzfristigen , vorübergehenden Gebrauch inner¬
halb einer vom Magistrat festgesetzten , 30 Tage nicht
überschreitenden Frist einzuzahlen sind , und jährlich
wiederkehrenden Gebühren (Dauergebühren ), die für
das mit 1. Mai beginnende und am 30. April des näch¬
sten Jahres endende Gebührenjahr am 2. Mai jedes
Jahres im vorhinein zu entrichten sind.

Übertretungen des Gebrauchsgebührengesetzes werden
vom Magistrat geahndet.

Gefrorenessteuer
Anläßlich der entgeltlichen Abgabe von Gefrorenem

an Verbraucher ist eine Gefrorenessteuer zu entrichten.
Die Steuer beträgt 10 vom Hundert des Entgeltes für
das Gefrorene einschließlich üblicher Beigaben (z. B.
Waffeln ), die nicht gesondert in Rechnung gestellt
werden . Für die Steuerpflicht begründet es keinen Un¬
terschied , ob der Verzehr an Ort und Stelle stattfindet
oder ob der Käufer die Ware mitnimmt . Steuerpflich¬
tig ist, wer Gefrorenes entgeltlich abgibt . Die Steuer¬
pflicht ist vom Besitz einer Gewerbeberechtigung un¬
abhängig . Der Steuerpflichtige hat bis zum 10. eines
jeden Monates das Gefrorene , einschließlich der Bei¬
gaben , soweit dafür im Vormonat eine Steuerschuld
entstanden ist, bei der für seinen Betrieb zuständigen
Stadtkasse mit dem amtlich aufgelegten Vordruck nach
Art , Menge und Preisen abzurechnen und die Steuer
hiefür zu entrichten . Die Steuerpflichtigen sind ge¬
halten , Nachweisungen zu führen , aus denen Art,
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Wien VII , Mariahiller Strafte 56
Telephon B 38 2 11 , B 31 2 76

Herren - , Damenbekleidung und Uniformen
Lieferant der Wiener Stadtwerke , der Österrei¬
ch ischenBundesbahnen .Postzeug Verwaltung usw
Verkaufsstelle : Wien XVI , Deinhartsieing . 21

_ Gemeindeangestellte 5 % Rabatt _

Menge und Preise des abgegebenen Gefrorenen , ein¬
schließlich der Beigaben , sowie die hienach entfallenden
Steuerbeträge für jeden Betriebstag zuverlässig ersicht¬
lich sein müssen.

Wenn der Steuerpflichtige die ihm durch das Ge¬
frorenessteuergesetz auferlegten Pflichten nicht erfüllt,
insbesondere die Abrechnung über das von ihm abge¬
gebene Gefrorene nicht rechtzeitig oder nicht vollstän¬
dig erstattet , kann die Steuerschuld geschätzt werden.

Handlungen oder Unterlassungen , wodurch die Steuer
verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird , werden
als Übertretungen geahndet.

Erfolgt die Abgabe des Gefrorenen in einem Pacht¬
betrieb , so haftet der Verpächter (Haftpflichtiger)
neben dem früheren Pächter für die Steuerbeträge , die
auf die Zeit seit dem Beginn des letzten vor der Beendi¬
gung der Betriebsführung durch den Pächter liegenden
Kalenderjahres entfallen.

Getränkesteuer
Von den entgeltlich an den Letztverbraucher abge¬

gebenen Getränken mit Ausnahme von Bier und Milch,
ist eine Getränkesteuer zu entrichten . Getränke sind
zum Trinken bestimmte Flüssigkeiten einschließlich
flüssiger Grundstoffe (z. B. Rum oder sonstige Essenz)
zur Herstellung solcher Flüssigkeiten . Die Steuer beträgt
10 vom Hundert des Entgeltes (Kleinhandelspreises ) der
steuerpflichtigen Getränke . Kleinhandelspreis ist das
Entgelt , das dem Verbraucher für das Getränk aus¬
schließlich der Getränkesteuer in Rechnung gestellt
wird . Steuerpflichtig ist nicht nur die entgeltliche Ab¬
gabe von Getränken in Lokalen , sondern auch der Ver¬
kauf „über die Gasse". Steuerpflichtig ist jeder , der
Getränke an den Letztverbraucher entgeltlich verab¬
folgt , ohne Rücksicht darauf , ob er eine Gewerbe¬
berechtigung besitzt oder nicht . Der Steuerpflichtige hat
bis zum 10. Tage eines jeden Monats die Getränke,
für die im Vormonat eine Steuerschuld entstanden ist,
bei der für seinen Betrieb zuständigen Stadtkasse mit
dem amtlich aufgelegten Vordruck , der als Steuer¬
erklärung gilt , nach Art , Menge und Kleinhandelspreis
anzumelden und die Steuer hiefür zu entrichten . Der
Unternehmer hat die abgegebenen steuerpflichtigen Ge¬
tränke täglich einzeln nach Art , Menge und Kleinhan¬
delspreis in eine besondere Nachweisung einzutragen.
Wenn der Steuerpflichtige die ihm durch das Getränke¬
steuergesetz auferlegten Pflichten nicht erfüllt , insbe¬
sondere die Meldung über die von ihm abgegebenen
steuerpflichtigen Getränke nicht rechtzeitig oder nicht
vollständig erstattet , kann die Steuerschuld geschätzt
werden . Handlungen oder Unterlassungen , wodurch die
Steuer verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird,
werden als Übertretungen geahndet . Erfolgt die Abgabe
steuerpflichtiger Getränke in einem Pachtbetrieb , so
haftet der Verpächter (Haftpflichtiger ) neben dem
früheren Pächter für die Steuerbeträge , die auf die
Zeit seit dem Beginn des letzten vor der Beendigung
der Betriebsführung durch den Pächter liegenden
Kalenderjahres entfallen.

Grundsteuer
Die Gemeinde erhebt von dem in ihrem Gebiet

gelegenen Grundbesitz eine Grundsteuer . Steuergegen¬
stände sind nach dem Grundsteuergesetz sowohl die
Grundstücke als auch die land - und forstwirtschaft¬
lichen Betriebe . Die Grundsteuer ist eine Realsteuer
(Sachsteuer ). Das Maß der Besteuerung richtet sich

vie ros
Vereinigte Import - und Grofjhandelsfirmen

mit Lebensmitteln , Schälmühlenbetrieb

Alexander Hornacsek 's Nachf . und
Ernst Saxl

Lieferant der Gemeinde Wien

Wien XV , Fünfhausgasse 5
Telephon : R 37 006 und R 35 3 80
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WILLIBALD GARY
Gemüsekonserven

Sauerkraut und Gurken

Wien XVII , Gschwandnerg . 29
Tel . U 50-4-78

_ 4124

f

Wign 111/40.LedinerstraBe4 Ruf 112510
Frischrahmkäse , Imperial und
Schmelzkäse in Kleinpackung

__ 5041

462



nach den Eigenschaften der Sache, nicht jedoch nach
der Leistungsfähigkeit ihres Eigentümers.

Schuldner der Grundsteuer ist der Eigentümer des
Grundbesitzes bzw . der Berechtigte . — Die Feststel¬
lung über die Steuerschuldnerschaft trifft das Finanz¬
amt im Grundsteuermeßverfahren . — Gehört der
Steuergegenstand mehreren , so sind sie Gesamtschuld¬
ner . Gehören bei einem land - und forstwirtschaftlichen
Betrieb die Betriebsmittel einem anderen als dem
Eigentümer , so haftet trotzdem der Eigentümer des
Grund und Bodens für die Grundsteuer . Neben dieser
persönlichen Haftung des Steuerschuldners besteht die
Haftung der Sache für eine Abgabenschuld (dingliche
Haftung ). Beim Wechsel des Eigentümers bleibt der
bisherige Eigentümer noch immer mindestens für das
laufende Kalenderjahr Steuerschuldner , da Änderun¬
gen in dem Eigentumsverhältnis wie überhaupt alle
anderen Änderungen (der Art oder des Wertes ) erst
auf den 1. Jänner des der Änderung folgenden Jahres
berücksichtigt werden können . Solche Änderungen
sind dem Finanzamt bekanntzugeben , damit dieses
ihnen Rechnung tragen kann.

Für die Besteuerung ist der Einheitswert maßgebend.
Dieser wird von dem für den Grundbesitz zuständi¬
gen Finanzamt festgestellt und dem Steuerschuldner
im „Einheitswertbescheid " bekanntgegeben . Aus dem
Einheitswert wird der Grundsteuermeßbetrag abge¬
leitet . Im Anschluß an den Einheitswert wird er vom
Finanzamt im „Grundsteuermeßbescheid " festgesetzt.
(Die beiden finanzämtlichen Bescheide sind in einem
vereinigt .) Die Gemeinde ist an die im Einheitswert-
und Grundsteuermeßverfahren vom Finanzamt ge¬
troffenen Feststellungen gebunden.

Bei der Berechnung der Grundsteuer ist von dem
Grundsteuermeßbetrag auszugehen . Die Gemeinde er¬
rechnet die Höhe der jährlichen Steuer grundsätzlich
mittels des Hebesatzes und schreibt sie dem Steuer¬
pflichtigen mit „Grundsteuerbescheid " vor . Dieser gilt,
sofern in der Bemessungsgrundlage keine Änderung
eingetreten ist , auch für die folgenden Jahre . Der
Hebesatz , der alljährlich vom Gemeinderat beschlos¬
sen wird , beträgt derzeit für land - und forstwirtschaft¬
liche Betriebe 400 v . Hundert , für Grundstücke in
Alt -Wien 416 v. Hundert und für Grundstücke in
Neu -Wien (d. h. für die im Jahr 1938 eingegliederten
und auch im Jahr 1954 bei der Stadt Wien verblie¬
benen Gebietsteile ) 408 v . Hundert des Grundsteuer¬
meßbetrages.

Für den größten Teil der Grundstücke ist die
Summe der vor dem Jahr 1941 geltenden Realsteuern
unter Bedachtnahme auf die Erhöhungen als Grund¬
steuer (Erstarrungsbetrag ) vorgeschrieben.

Die bisher den Einheitswertbescheiden zugrunde
liegenden Werte beruhen noch immer auf den Weit¬
verhältnissen des Jahres 1940 und stimmen daher mit
den derzeitigen Wertverhältnissen nicht einmal an¬
nähernd überein . Nunmehr sind die Einheitswerte
nach dem Stand vom 1. Jänner 1956 gemäß dem
Bewertungsgesetz 1955 neu festzustellen . Infolge der
Abhängigkeit der Besteuerung vom Einheitswert wäre
auch die Grundsteuer neu zu berechnen . Das Grund¬
steuergesetz 1955 tritt zwar am 1. Jänner 1956 in
Kraft , doch ist es erst ab 1. Jänner 1958 voll anzu¬
wenden . Für die Kalenderjahre 1956 und 1957 trifft
das Gesetz eine Ubergangsregelung . Für diese Jahre
ist der Jahresbetrag weiter zu erheben , der für das
Jahr 1955 (als Hebesatzbetrag oder Erstarrungsbetrag)
vorgeschrieben war , soweit nicht eine Änderung der
Voraussetzungen für die Festsetzung des Jahres¬

betrages vorliegt . Die Berechnung der Grundsteuer ist
nach Grundsteuermeßbetrag und Hebesatz nur dann
durchzuführen , wenn ein Steuergegenstand ohne Ab¬
leitung aus einem bestehenden neu entstanden ist oder
wenn für den Steuergegenstand eine bedeutende Er¬
höhung des Einheitswertes vorliegt oder wenn die für
einen Steuergegenstand vorgeschriebene Grundsteuer
gegenüber der Bemessung von Steuergegenständen
gleicher Lage , Art und Beschaffenheit bisher unver¬
hältnismäßig gering war.

In den meisten Fällen wird wohl die für das Kalen¬
derjahr 1955 eingehobene Grundsteuer auch für die
Kalenderjahre 1956 und 1957 aufrecht bleiben.

Nach dem Grundsteuergesetz 1955 sind die Vor¬
schriften über die Grundsteuerbefreiung für wieder¬
hergestellte Wohnhäuser sowie für neugeschaffene
Wohnräume durch Neu -, Zu -, Um -, Auf - und Ein¬
bauten auch weiterhin anzuwenden . Gemäß dem Wie¬
ner Grundsteuerbefreiungsgesetz und den dazugehöri¬
gen Durchführungsverordnungen sind Wohnhäuser
oder deren Teile , die durch Kriegseinwirkung zerstört
oder beschädigt und nunmehr wiederhergestellt wur¬
den , von der Grundsteuer (und ähnlichen Abgaben)
auf 20 Jahre , gerechnet vom 1. Jänner des der tat¬
sächlichen Benützung oder des der von der Baubehörde
erteilten Benützungsbewilligung folgenden Jahres , über
Antrag befreit . Diesbezügliche Ansuchen sind (unter
Anschluß der erforderlichen Unterlagen ) beim zu¬
ständigen Finanzamt einzubringen . Während des Be¬
freiungszeitraumes ist die nach der Wiederherstellung
sich ergebende Bemessungsgrundlage (Grundsteuer¬
meßbetrag ) um jenen Teil zu kürzen , der auf das
wiederhergestellte Wohnhaus (Wohnhausteil ) entfällt.
Das Ausmaß der Kürzung wird durch das Verhältnis
bestimmt , in dem der Wert des wiederhergestellten
Wohnhauses (Wohnhausteiles ) zum Wert des ganzen
Grundstückes nach der Wiederherstellung steht . Dieses
Verhältnis wird in einem Hundertsatz ausgedrückt und
durch die Baubehörde festgesetzt.

Eine ähnliche Begünstigung besteht für Neu -, Zu -,
Um -, Auf - und Einbauten , deren Schaffung frühestens
am 1. Jänner 1951 begonnen und spätestens vor dem
1. Jänner 1960 beendet wird , soweit Wohnungen bis
zu 120 nr Nutzfläche hergestellt werden , sowie für
Baulichkeiten , deren Errichtung durch Maßnahmen
nach dem Wolmbauförderungsgesetz 1954 gefördert
werden.

Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer ; sie ist am
15. Februar , 15. Mai , 15. August und 15. November
zu je einem Viertel des Jahresbetrages bei der nach
der Lage des Grundbesitzes örtlich zuständigen Stadt¬
kasse einzuzahlen . Sofern die jährliche Grundsteuer
100 S nicht übersteigt , ist jeweils die Hälfte am
15. Februar und 15. August , sofern sie 50 S nicht
übersteigt , ist der ganze Jahresbetrag am 15. August
zu entrichten.

Hauskehrichtabfuhrgebühren
Die Einsammlung und Abfuhr des Hauskehrichtes

in den Abfuhrgebieten innerhalb der Stadt Wien wird
vom Magistrat besorgt . Soweit die Hauskehrichtab¬
fuhr nach einem staubfreien System erfolgt , sind
die Bewohner dieser Gebietsteile verpflichtet , nur
die von der Gemeinde Wien beigestellten Ge¬
fäße zu verwenden . Als Grundsatz gilt , daß für
je vier Wohnparteien ein Sammelgefäß zur Ver¬
fügung steht . Eine Änderung der Zahl der Sammel¬
gefäße ist auf entsprechend begründetes Ansuchen
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zulässig , das für das betreffende Kalenderjahr bis
spätestens 31. Jänner schriftlich bei der Magistrats¬
abteilung 4, Referat 5, Hauskehrichtabfuhrgebühren,
Wien V, Einsiedlergasse 2, eingebracht werden
kann . Die Verminderung der Gefäßanzahl wird
nur dann bewilligt , wenn vom sanitären Standpunkt
keine Bedenken bestehen . In begründeten Fällen (z. B.
Leerstehung von Räumen , Demolierungen ) ist auf
schriftliches Ansuchen des Hauseigentümers auch
während des Jahres vom nächstfolgenden Monatsersten
an eine Neufestsetzung der Zahl der Gefäße und eine
Neubemessung der Gebühr zulässig . Die Anzahl der
Einsammlungen ist in den einzelnen Stadtteilen verschie¬
den . Im allgemeinen finden in den Bezirken 1 bis 9
und 20 jährlich 52, in den übrigen Bezirken 40 Ein¬
sammlungen statt.

Für die Hauskehrichtabfuhr ist eine jährliche Ge¬
bühr zu entrichten . Zahlungspflichtig ist der Haus¬
eigentümer , der diese Gebühren nach dem „Betriebs¬
kostenschlüssel " des Mietengesetzes auf die Haupt¬
mieter überwälzen kann . Sind Gefäße auf besonderes
Verlangen einzelner Benützer eingestellt worden , so
fällt die hiedurch verursachte Gebühr diesen Personen
allein zur Last.

Übertretungen der Vorschriften über die Haus¬
kehrichtabfuhr werden vom Magistrat bestraft.

Die jährliche Gebühr wird durch Multiplikation der
Grundgebühr (3.50 S) mit der Anzahl der in der
Liegenschaft eingestellten Gefäße und der Zahl der für
den betreffenden Stadtteil festgesetzten jährlichen Ein¬
sammlungen errechnet . Die Gebühren sind zu je einem
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar , 15. Mai,
15. August und 15. November bei der zuständigen
Stadtkasse einzuzahlen . Für Liegenschaften , die an die
städtische Hauskehrichtabfuhr angeschlossen sind , für
die aber kein staubfreies System zur Anwendung kommt,
beträgt die Gebühr für die regelmäßige Einsammlung
und Abfuhr des Hauskehrichts monatlich je Einheit
1.20 S, mindestens aber 1.20 S je Wohnung oder Be¬
trieb . Als Einheit gelten je volle 50 Quadratmeter
verbauten Raumes eines jeden Geschosses , wobei
Keller - und Bodenabteile , Lagerschuppen und Ställe
nicht mitgerechnet werden . Auch diese Gebühr ist in
Vierteljahresraten einzuzahlen.

Hundeabgabe
Hundebesitzer haben für jeden im Gebiete der Stadt

Wien gehaltenen Hund eine Hundeabgabe zu entrich¬
ten . Als Nachweis der entrichteten Abgabe werden
Hundemarken ausgegeben . Die Hundemarken dienen
auch zur Evidenzhaltung und Kennzeichnung der Hunde,
so daß durch sie der Hundebesitzer ermittelt werden
kann . Die Hundebesitzer haben daher Vorsorge zu
treffen , daß die Hunde außerhalb des Hauses diese
Marken sichtbar tragen . Zur Veranlagung der Hunde¬
abgabe werden alljährlich im Monat Dezember an
sämtliche Hauseigentümer Anmeldeblätter zugestellt . In
diesen Anmeldeblättern sind von den Hauseigentümern
oder deren Stellverttetern die Namen der Hundebesitzer

und von den Hundebesitzern die Anzahl der von ihnen
gehaltenen Hunde einzutragen . Die ausgefüllten An¬
meldeblätter sind hierauf dem Magistrat zurückzustellen.
Die Hundeabgabe , die für jeden Hund pro Jahr
100 Schilling beträgt , ist zur Hälfte bis zum Ablauf
des Monates Februar und zur anderen Hälfte bis zum
Ablauf des Monates April bei der Stadtkasse jenes Be¬
zirkes , in dem der Hund gehalten wird , zu entrichten.
Wird ein Hund erst später nach Wien gebracht oder
ist er am 31. Jänner noch nicht drei Monate alt , so
ist er binnen 14 Tagen , nachdem er nach Wien ge¬
bracht wurde oder das angegebene Alter erreicht hat,
bei der Stadtkasse anzumelden.

Die Ausfolgung einer Hundemarke ist auch von
jenen Hundebesitzern zu beantragen , die auf Grund
der gesetzlichen Bestimmungen von der Entrichtung
der Hundeabgabe ganz oder teilweise ausgenommen sind.

Von der Abgabepflicht sind u. a. zur Gänze aus¬
genommen:

1. Blinde und Invalide , die infolge ihres Gebrechens
den Hund unbedingt benötigen,

2. gewerbeberechtigte Tierhändler bezüglich der von
ihnen zum Verkaufe oder für Zuchtzwecke ge¬
haltenen Hunde und

3. Tierschutz vereine , bezüglich der von ihnen in
Ausübung ihres statutarischen Zweckes übernom¬
menen Hunde.

Für je einen Wachthund in einem land - oder forst¬
wirtschaftlichen Betrieb wird eine auf die Hälfte er¬
mäßigte Hundemarke ausgegeben.

Für Wachthunde , die in Siedlungen oder Klein¬
gärten ganzjährig gehalten werden , kann der Magistrat
im Wege der Verbände der Siedler und Kleingärtner
auf die Hälfte ermäßigte Hundemarken im Höchstaus¬
maß von einer ermäßigten Hundemarke für je 15 Sied¬
lerstellen oder Kleingärten ausgeben.

Übertretungen der Vorschriften über die Hunde¬
abgabe werden vom Magistrat geahndet.

Jagdsteuer
Die Jagdsteuer hat die Besteuerung der Ausübung

des Jagdrechtes im Gebiete der Stadt Wien zum Ge¬
genstande . Steuerpflichtig sind die Jagdberechtigten , das
sind die Inhaber von Eigenjagden und die Jagdpächter.
Bei Jagdverpachtungen haftet für die Entrichtung der
Steuer neben dem Jagdpächter der Verpächter und bei
Unterverpachtung der Verpächter und der Pächter
neben dem Unterpächter zur ungeteilten Hand.

Die Jagdsteuer beträgt für jedes Kalenderjahr für
Inländer 10 vom Hundert , für Ausländer 60 vom Hun¬
dert des Jagdwertes . Als Jagdwert gilt der vom Päch¬
ter zu entrichtende Pachtpreis einschließlich der Neben¬
leistungen , die der Jagdpächter nach Abrede oder
Übung zu gewähren verpflichtet ist. Bei nicht ver¬
pachteten Jagden gilt als Jagdwert der Pachtpreis , der
gewöhnlich bei einer Verpachtung zu erzielen wäre.

Die Steuerpflicht beginnt mit dem Anfang des
Kalenderjahres , in dem das Jagdrecht erworben wird,
und endet mit dem Ablauf des Kalenderjahres , in dem

Franz Spreitzer Schutt - und Erdaushubtransporte
Kontrahent der Gemeinde Wien

Wien XVI , Gablenzqasse 72 , Telephon : Y 11 1 75
__ __ _ 5226

464



das Jagdrecht erlischt . Bei einem Wechsel in der
Person des Steuerpflichtigen während eines Kalender¬
jahres wird die auf die Steuerschuld dieses Jahres ge¬
leistete Zahlung angerechnet . Wird der Pachtpreis im
Laufe eines Vierteljahres erhöht oder ermäßigt , so er¬
höht oder ermäßigt sich auch die Steuer ab diesem
Vierteljahr entsprechend.

Der Eintritt der Steuerpflicht sowie alle Veränderun¬
gen in den die Steuerpflicht begründenden und die
Höhe der Steuer bestimmenden Verhältnissen sind bin¬
nen zweier Wochen dem Magistrat anzuzeigen.

Die Bemessung der Jagdsteuer erfolgt für jedes
Kalenderjahr mittels schriftlichen Steuerbescheides . Die
Steuer ist binnen 30 Tagen nach Zustellung des Steuer¬
bescheides bei der Zentralsteuerkasse , Wien I, Neues
Rathaus , zu entrichten.

Übertretungen der Vorschriften über die Jagdsteuer
werden vom Magistrat geahndet.

Kanaleinmündungsgebühr
Für den erstmaligen unmittelbaren oder mittelbaren

Anschluß an einen Straßenkanal ist eine Kanalein¬
mündungsgebühr zu entrichten . Der Gebühr liegt der
Gedanke zugrunde , daß jeder Bauwerber , der die
Abwässer von einer Liegenschaft in die Straßenkanäle
ableitet und sich dadurch die Anlage von Senk - und
Sickergruben erspart , auch einen Beitrag zu den
Kosten der Herstellung der Straßenkanäle leisten soll.
Die Kanaleinmündungsgebühr wird für den Bauplatz
berechnet und setzt sich aus der Frontgebühr und der
Flächengebühr zusammen . Die Frontgebühr ist das
halbe Produkt aus der Frontlänge und dem Einheits¬
satz , wobei als Frontlänge die Summe der Baulinien
bzw . der Straßenfluchtlinien gilt . Der Einheitssatz be¬
trägt derzeit 350 S für den laufenden Meter . Die
Flächengebühr ist das halbe Produkt aus den bebauten
Flächen , dem Bebauungsfaktor und dem Einheitssatz,
wobei der Bebauungsfaktor in Gebieten der Bau¬
klasse I mit Baubeschränkung 0.05, der Bauklasse I
und II mit offener oder gekuppelter Bauweise 0.08,
der Bauklasse I und II mit geschlossener Bauweise
0.10, der Bauklasse III 0.20, der Bauklasse IV 0.22
und der Bauklasse V 0.25 beträgt . Besteht bloß ein
Schmutzwasserkanal oder bloß ein Regenwasserkanal
(Teilkanalisation ), so werden nur 50 v . H . des Ein¬
heitssatzes angerechnet . Bei nachträglicher Herstellung
eines Straßenkanales werden beim Anschluß nur
50 v . H . des sonst anzuwendenden Einheitssatzes an¬
gerechnet.

Bei nachträglicher Änderung der Verhältnisse auf
dem Bauplatz ist in folgenden Fällen eine Ergän¬
zungsgebühr zu entrichten:

a) im Fall eines Neubaues oder eines Zubaues in
waagrechter Richtung , wenn dieser auf einem
bereits angeschlossenen Bauplatz unter Belassung
vorhandener Baulichkeiten oder nach deren Ab¬
tragung errichtet wird , in Höhe der Flächen¬
gebühr für die durch den Neu - oder Zubau in
Anspruch genommene Fläche;

b) bei Vergrößerung des Bauplatzes eine Front - und
eine Flächengebühr für jene neu hinzugekomme¬
nen Frontlängen und bebauten Flächen , die noch
nicht die Grundlage einer Veranlagung gebildet
haben;

c) im Fall der Umwandlung einer Teilkanalisation
in eine Vollkanalisation eine Front - und Flächen¬

gebühr in Höhe von 50 v. H . des Unterschieds¬
betrages zwischen der Gebühr für die Teil¬
kanalisation und der Gebühr für die Vollkanali¬
sation unter Zugrundelegung des vollen Einheits¬
satzes.

Die Kanaleinmündungsgebühr wird von der zustän¬
digen Dienststelle für baupolizeiliche Angelegenheiten
bemessen und ist innerhalb eines Monates nach Zu¬
stellung des Bemessungsbescheides in der Stadthaupt¬
kasse , Wien I , Neues Rathaus , oder der zuständigen
Stadtkasse einzuzahlen.

Erlischt eine Baubewilligung durch ausdrücklichen
Verzicht oder durch Zeitablauf , so steht ein Anspruch
auf zinsenfreie Erstattung der entrichteten Gebühr zu.
Der Anspruch auf Erstattung geht unter , wenn er
nicht spätestens bis zum Ablauf des Kalenderjahres
geltend gemacht wird , das auf das Erlöschen der Bau¬
bewilligung folgt.

Kanalräumungsgebühren
Die Räumung von Unratsanlagen (Hauptunratskanäle,

Hauskanäle und Senkgruben ) innerhalb des Wiener
Gemeindegebietes ist grundsätzlich durch die Gemeinde
Wien besorgen zu lassen.

Für die Berechnung der an die Gemeinde für die
Räumung von Unratsanlagen zu entrichtenden Gebühr
ist maßgebend , ob das Haus mietaufwandsteuerpflichtig
war oder nicht . Bei Häusern , die der Mietaufwand¬
steuer unterlagen , wird sie nach einem Vielfachen der
der Bemessung der Mietaufwandsteuer zugrunde geleg¬
ten Mietzins -(Mietwert -)summe errechnet . Dieses Viel¬
fache ist für alle derartigen Häuser das gleiche und
beträgt derzeit 300/12 für einen Monat . Für Häuser,
die zwar der Mietaufwandsteuer unterlagen , aber keinen
Kanalanschluß , sondern Senkgruben haben , bezieht
sich diese Gebühr nur auf die normalmäßige Senk¬
grubenräumung , das ist jene Anzahl der Senkgruben¬
räumungen , die vom Magistrat unter Zuziehung des
zur Räumung Verpflichteten nach der Kopfzahl der
Bewohner eines Gebäudes oder nach der Zahl der in
einem Betrieb beschäftigten Personen festgesetzt wird.
Für die darüber hinaus vorgenommenen Räumungen
sind die Selbstkosten zu ersetzen . Ebenso sind der Ge¬
meinde für die Räumung von Wasserläufen oder son¬
stige Arbeitsleistungen sowie für die Behebung von Ver¬
stopfungen der Unratsleitungen , die durch eine ver¬
botene Inanspruchnahme (Hineinwerfen von Abfällen)
verschuldet worden sind , die Selbstkosten zu vergüten.

Übertretungen der Vorschriften über die Räumung
von Unratsanlagen werden vom Magistrat bestraft.

Für Häuser , die nicht mietaufwandsteuerpflichtig
waren und Kanalanschluß haben , wird die Räumungs¬
gebühr derart festgesetzt , daß für jeden laufenden
Meter eines schliefbaren Kanales oder einer Rohrleitung
und außerdem für jeden angeschlossenen Abort sooft
mal 2U Groschen zu entrichten sind , als das für miet-
aufwandsteuerpflichtige Objekte festgesetzte Vielfache
beträgt . Besitzen solche Häuser keinen Kanalanschluß,
sondern nur Senkgruben , so sind für die Räumungen
die Selbstkosten zu ersetzen.

Die Gebühren für die Räumung von Unratsanlagen
sind zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Fe¬
bruar , 15. Mai , 15. August und 15.. November bei der
zuständigen Stadtkasse einzuzahlen . Falls für eine Senk¬
grubenräumung oder sonstige Arbeitsleistungen die
Selbstkosten zu vergüten sind , sind die zu leistenden
Entgelte nach Aufforderung sofort zu bezahlen.
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Lohnsummensteuer
Die Lohnsummensteuer ist ein Teil der Gewerbe¬

steuer und daher im Gewerbesteuergesetz geregelt . Als
Steuerpflichtige kommen nur Gewerbebetriebe im
Sinne des Gewerbesteuergesetzes in Betracht . Unter¬
nehmungen , die nicht gewerbesteuerpflichtig sind , kön¬
nen daher auch nicht zur Lohnsummensteuer heran¬
gezogen werden.

Steuergegenstand ist die Lohnsumme , die in einem
Kalendermonat an die Arbeitnehmer der in der Ge¬
meinde gelegenen Betriebsstätte (n ) des Gewerbebetriebes
ausgezahlt wird . Unter Lohnsumme ist die Bruttolohn¬
summe zu verstehen (Bruttoeinnahme der Arbeit¬
nehmer ). Für die Begriffsbestimmung „Arbeitnehmer"
ist das Lohnsteuerrecht maßgebend . Als Arbeitnehmer
gelten demnach Personen , die aus einem Dienstverhält¬
nis Arbeitslohn beziehen . Ein Dienstverhältnis liegt vor,
wenn der Beschäftigte dem Arbeitgebet seine Arbeits¬
kraft schuldet . Dies ist der Fall , wenn der Beschäftigte
in der Betätigung seines geschäftlichen Willens unter
der Leitung des Arbeitgebers steht oder im geschäft¬
lichen Organismus des Arbeitgebers dessen Weisungen
zu folgen verpflichtet ist. Über die „Betriebsstätte " gibt
das Steueranpassungsgesetz Aufschluß . Danach ist Be¬
triebsstätte im Sinne der Steuergesetze jede feste örtliche
Anlage oder Einrichtung , die der Ausübung des Be¬
triebes eines Gewerbes dient . Als Betriebsstätten gelten:

1. die Stätte , an der sich die Geschäftsleitung be¬
findet,

2 . Zweigniederlassungen , Fabrikationsstätten , Waren¬
lager , Ein - und Verkaufsstellen , Landungsbrücken
(Angestellten von Schiffahrtsgesellschaften ), Kon¬
tore und sonstige Geschäftseinrichtungen , die dem
Unternehmer (Mitunternehmer ) oder seinem stän¬
digen Vertreter (z. B. einem Prokuristen ) zur Aus¬
übung des Gewerbes dienen,

3. Bauausführungen , deren Dauer zwölf Monate
überstiegen hat oder voraussichtlich übersteigen
wird.

Aus der Bemessungsgrundlage der Lohnsummen¬
steuer (also der Bruttolohnsumme ) scheiden jedoch be¬
stimmte Bezüge aus . Die Löhne der Lehrlinge und der
Arbeitnehmer , die als begünstigte Personen gemäß den
Vorschriften des Invaiideneinstellungsgesetzes be¬
schäftigt werden , sind in die Bemessungsgrundlage der
Lohnsummensteuer nicht einzubeziehen ; auch Entschä¬
digungen , die einem Arbeitnehmer als Ersatz für ent¬
gangene odei entgehende Einnahmen oder für d '.e Auf¬
gabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit , einer Ge¬
winnbeteiligung oder einer Anwartschaft auf eine solche
gewährt worden sind , unterliegen nicht der Lohnsum¬
mensteuer . Schließlich sind Beträge , die für die Er¬
mittlung des Gewerbeertrages dem Gewinn hinzuzu¬
rechnen sind , wie beispielsweise die Gewinnbezüge
eines stillen Gesellschafters aus der Bemessungsgrund¬
lage der Lohnsummensteuer ausgenommen.

Zum Schutze der kleinen Gewerbebetriebe ist ein
Freibetrag festgesetzt . Übersteigt nämlich die Lohn¬
summe des Gewerbebetriebes in allen seinen Betriebs¬
stätten im Kalenderjahr nicht 60 .000 S, so werden
von ihr 18.000 S abgezogen.

Der Steuetsatz der Lohnsummensteuer beträgt 2 % .
Für Filialen von Bank -, Kredit - und Wateneinzelhan-
delsunternehmungen , die in anderen Gemeinden ihren
Sitz haben , ist eine erhöhte Lohnsummensteuer von

2,6 % der Bemessungsgrundlage (Lohnsumme ), die so¬
genannte Zweigstellensteuer , zu entrichten . Bei Filialen
von Wareneinzelhandelsunternehmungen , in denen nicht
ausschließlich Umsätze im Einzelhandel getätigt wer¬
den , unterliegt nur jener Teil der Lohnsumme dem er¬
höhten Steuersatz , der auf den Wareneinzelhandel ent¬
fällt (gemischte Betriebe ) .

Die Lohnsummensteuer von den im Kalendermonat
gezahlten Löhnen ist bis zum 15. des nächsten Monats
bei der zuständigen Stadtkasse zu entrichten . Bei dieser
Dienststelle ist auch eine Steuererklärung über die
Bemessungsgrundlage und die auf diese entfallende
Lohnsummensteuer vorzulegen (Selbstbemessung ). Nach
der Abgabenordnung kann die Vorlage der Erklärung
mit Zwangsstrafen betrieben werden . Außerdem wird
die Unterlassung der Erklärung oder die Vorlage un¬
richtiger Erklärungen als Steuervergehen geahndet.

Ortstaxe
Wer im Gebiet der Stadt Wien in einem Beher¬

bergungsbetrieb gegen Entgelt Aufenthalt nimmt , hat
eine Ortstaxe zu entrichten . Der Ertrag der Ortstaxe
fließt dem Fremdenverkehrsverband für Wien zu,
der die Aufgabe hat , den Fremdenverkehr in Wien
zu fördern . Die Ortstaxe beträgt je Person und Be¬
herbergung für höchstens 24 Stunden bei einem Be¬
herbergungsentgelt

bis zu 30 S ............ IS
über 30 S bis zu 50 S ........ 2 S
über 50 S bis zu 120 S ....... 3 S
über 120 S ............. 4 S

Befreit von der Entrichtung der Ortstaxe sind Min¬
derjährige , die sich in Wien zum Schulbesuch oder
zur Berufsausbildung oder in Jugendherbergen auf¬
halten , sowie Studierende an Wiener Hoch - und
Fachschulen.

Die Inhaber der Beherbergungsbetriebe haben die
Ortstaxe von dem Beherbergten einzuheben und hier¬
über unter Abfuhr der eingehobenen Beträge bis späte¬
stens zum 14. des der Beherbergung nächstfolgenden
Monates dem Magistrat Rechnung zu legen . Über
jede Beherbergung ist entweder eine jahrgangsweise
fortlaufend numerierte Rechnung mit einer Gleich¬
schrift auszufertigen , die für Kontrollzwecke des Ma¬
gistrates aufzubewahren ist , oder eine entsprechende
Eintragung in ein vom Magistrat vor Verwendung zu
vidierendes , mit fortlaufender Seitenzahl numeriertes
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und gut gebundenes Journalbuch zu machen . Die Orts¬
taxe ist gleichzeitig mit der Begleichung der Rechnung
zu entrichten . Der Magistrat kann die zu entrichtende
Ortstaxe pauschalieren , soweit die Besteuerung da¬
durch vereinfacht und das steuerliche Ergebnis nicht
wesentlich verändert wird . Wenn die Abrechnung nicht
gesetzmäßig durchgeführt wird , kann die Ortstaxe im
Wege der Schätzung ermittelt werden.

Die Eröffnung eines Beherbergungsbetriebes ist in¬
nerhalb einer Woche nach Tätigkeitsbeginn dem Ma¬
gistrat anzuzeigen . Gleichzeitig mit der Anzeige hat
der Inhaber des Betriebes Tabellen mit den in seinem
Betrieb für die Personenbeherbergung geforderten Ent¬
gelten in zwei Gleichschriften vorzulegen . Die vom
Magistrat zurückgestellte vidierte Gleichschrift ist zu¬
sammen mit einer gleichfalls vom Magistrat vidierten
Ausfertigung der Sätze der Ortstaxe an der Kasse des
Beherbergungsbetriebes an gut sichtbarer Stelle den
Gästen durch Aushang zur Kenntnis zu bringen . Än¬
derungen der Preistabellen sind dem Magistrat späte¬
stens einen Tag vor dem Eintritt der Änderung in
gleicher Weise anzuzeigen . In d«n Fremdenzimmern
ist bei der Ersichtlichmachung des Preises auch die für
das Zimmer gültige Ortstaxe zu verzeichnen.

Übertretungen der Vorschriften über die Ortstaxe
werden vom Magistrat geahndet.

Sportgroschen
Bei den im Gebiete der Stadt Wien gegen Entgelt

zugänglichen Sportveranstaltungen und Kunstlaufvor¬
führungen wird , soweit sie der Vergnügungssteuer un¬
terliegen , auch der Sportgroschen eingehoben . Veran¬
staltungen , die neben sportlichen auch anders geartete
Vorführungen umfassen , zählen unter die sportlichen
Veranstaltungen , wenn hiebei der sportliche Charakter
überwiegt . Der Sportgroschen beträgt 10 vom Hundert
des Entgeltes für die Teilnahme an der Veranstaltung.
Die Bemessungsgrundlage des Sportgroschens stimmt
mit jener der Vergnügungssteuer überein . Der Sport¬
groschen ist für jede Veranstaltung gesondert zu be¬
rechnen . Die Anmeldung sportgroschenpflichtiger Ver¬
anstaltungen , die Sicherheitsleistung sowie die Abrech¬
nung und Abfuhr des Sportgroschens erfolgt gemein¬
sam mit den gleichen Vorgängen wie bei der Ver¬
gnügungssteuer bei der Magistratsabteilung 4, Referat
Vergnügungssteuer , Wien I , Neues Rathaus , Stiege 6,
II . Stock , Zimmer 438 , 439, bzw . bei der Magistrats¬
abteilung 6, Zentralsteuerkasse , Wien I , Neues Rat¬
haus , Stiege 5 oder 7, Hochparterre . Der Veranstalter
ist verpflichtet , Eintrittskarten auszugeben *nd den
Teilnehmern den Zutritt nur gegen Lösung einer Ein¬
trittskarte zu gestatten . Der Sportgroschen ist auf der
Eintrittskarte neben dem Eintrittspreis auszuweisen.
Als Teilnehmer an der Veranstaltung gelten alle Anwe¬
senden mit Ausnahme der in Ausübung ihres Berufes
oder Gewerbes beschäftigten Personen.

Handlungen oder Unterlassungen , wodurch der
Sportgroschen verkürzt oder der Verkürzung ausgesetzt
wird , werden als Übertretungen geahndet.

Das Erträgnis des Sportgroschens wird beim Magi¬
strat gesondert gebucht und als „Wiener Sportfonds"
getrennt vom anderen Vermögen der Stadt Wien ver¬
waltet.

Der Wiener Sportfonds soll nicht nur bei der Be¬
hebung von Kriegsschäden an Sportanlagen , Sportein¬

richtungen und -geraten sowie beim Ausbau bestehen¬
der und bei der Errichtung neuer Sportanlagen und
-einrichtungen mithelfen , sondern darüber hinaus auch
Aufgaben und Ziele des Sportes von allgemeiner Be¬
deutung fördern.

Überhöhungsabgabe
Gegenstand der Überhöhungsabgabe sind alle Bau¬

führungen , die die Maximalhöhe der Bauklasse über¬
steigen , die im Bebauungsplan am 9. September 1949
festgesetzt ist. Von der Abgabenpflicht sind Bauführun¬
gen ausgenommen , die überwiegend öffentlichen
Zwecken der Gebietskörperschaften oder der gesetz¬
lich anerkannten Kirchen - und Religionsgenossenschaften
dienen . Abgabenpflichtig ist der Bauwerber , auf dessen
Rechnung die Bauführung vorgenommen wird . Ist der
Bauwerber nicht Grundeigentümer , so haftet dieser mit
dem Bauwerber zur ungeteilten Hand für die Abgaben¬
schuld . An der Liegenschaft besteht für Abgabenrück¬
stände , die nicht länger als drei Jahre aushaften , ein
gesetzliches Pfandrecht mit dem Vorzug vor allen
Privatpfand rechten.

Zur Bemessung der Überhöhungsabgabe ist das Ver¬
hältnis festzustellen , in dem die durch die höhere Be¬
bauung gewonnenen Geschoßflächen zu den im Rahmen
der Bauklasse verbauten Hauptgeschoßflächen stehen.
Die Abgabe beträgt die Hälfte des Betrages , der sich
aus der Anwendung der ermittelten Verhältniszahl auf
den Verkehrswert des Grundes ergibt . Der abgaben-
pflichtige Bauwerber hat dem Magistrat die für die
Bemessung erforderlichen Grundlagen (Verkehrswert
des Grundes , Geschoßflächen ) anzuzeigen . Weichen
die Grundlagen , die der Magistrat der Bemessung zu¬
grunde zu legen beabsichtigt , von den angezeigten
Grundlagen ab, so hat er dies dem Abgabenpflichtigen
bekanntzugeben und es ihm freizustellen , innerhalb
einer vierzehntägigen Frist Einwendungen zu erheben.
Nach Berücksichtigung der stichhältigen Einwendungen
erfolgt die Bemessung . Ist die Bauführung ohne Bau¬
bewilligung erfolgt , so kann die Überhöhungsabgabe
ohne Anhörung des Abgabenpflichtigen bemessen wer¬
den.

Die Abgabe ist bei der Zentralsteuerkasse , Wien I,
Neues Rathaus , in zehn gleichen Jahresteilbeträgen zu
entrichten . Der erste Teilbetrag ist binnen 30 Tagen
nach Zustellung des Zahlungsauftrages , die übrigen
sind jeweils am 1. Juli des folgenden Kalenderjahres
einzuzahlen.

Vergnügungssteuer
Nach § 1 des Vergnügungssteuergesetzes für Wien

1946 unterliegen alle im Gebiete der Stadt Wien ver¬
anstalteten Vergnügungen der Vergnügungssteuer . Es
werden im § 2 des Gesetzes zahlreiche Veranstaltungen
als steuerpflichtige Vergnügungen namentlich angeführt,
doch ist diese Aufzählung nicht erschöpfend . Aus der
Aufzählung ist jedoch zu ersehen , daß der Begriff
„Vergnügung " im Sinne des Gesetzes nicht nur Unter¬
haltung und Zeitvertreib im landläufigen Sinne um¬
faßt . Es sind z. B. Vorträge , Vorlesungen , Ausstellun¬
gen , konzertmäßige Aufführungen von Kirchenmusik
ebenso steuerpflichtig wie Tanzbelustigungen , Variete¬
vorstellungen , Filmvorführungen u. a. m. Da die Ent¬
scheidung darüber , ob eine Veranstaltung als Ver¬
gnügung anzusehen und daher zu besteuern ist, nur
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dem Magistrat zusteht , empfiehlt es sich, jede Art von
Veranstaltungen dem Magistrat zu melden.

Die Anmeldung hat spätestens drei Werktage und,
wenn für die Veranstaltung Steuerfreiheit gemäß § 5
Z . 2 oder 3 des Gesetzes in Anspruch genommen wird,
spätestens fünf Werktage vor der Veranstaltung bei
der Magistratsabteilung 4, Referat Vergnügungssteuer,
Wien I, Neues Rathaus , Stiege 6, II . Stock, Zimmer 438,
439 , zu erfolgen . Bei der Anmeldung sind die Eintritts¬
karten , Ehrenkarten , Garderobekarten , Logenzuschlags¬
karten etc., die für die Veranstaltung aufgelegt werden,
behufs amtlicher Kennzeichnung dem Magistrat vorzu¬
legen und eine Sicherstellung in der voraussichtlichen
Höhe der Steuerschuld zu erlegen . Der Unternehmer
darf die Teilnahme an der Veranstaltung nur gegen
Vorzeigung und Entwertung der amtlich gekennzeich¬
neten Karten gestatten . Die entwerteten Karten sind
den Teilnehmern zu belassen und von diesen den
Beauftragten des Magistrates vorzuzeigen . Von sämt¬
lichen im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen¬
den Einnahmen , gleichviel , ob sie dem eigentlichen
Veranstalter unmittelbar (Erlös aus dem Verkauf von
Eintrittskarten , Programmen , Logenzuschlagskarten usw.)
oder dritten Personen (Wirt für Konsumationen , Gar¬
derobepächter , Verkäufer von Juxartikeln u. a.) zu¬
fließen , ist die Vergnügungssteuer zu entrichten . Ver¬
anstaltungen , für die kein Eintrittsgeld erhoben wird,
sind ebenfalls anzumelden ; hiefür ist die Pauschsteuer
zu entrichten , die nach der Größe des für die Veran¬
staltung benützten Raumes berechnet wird . Der Un¬
ternehmer hat die Abrechnung über die Veranstaltung
bei einmaligen Veranstaltungen binnen einer Woche
nach der Veranstaltung , bei täglich oder sonst regel¬
mäßig wiederkehrenden Veranstaltungen längstens am
10. und 25 . jeden Monats für den unmittelbar voraus¬
gehenden halben Kalendermonat der Magistratsabtei¬
lung 4, Referat Vergnügungssteuer , Wien I, Neues Rat¬
haus , Stiege 6, II . Stock, Zimmer 438 , 439 , vorzulegen
und die darin ausgewiesene Steuer bei der Magistrats¬
abteilung 6, Zentralsteuerkasse , Wien I, Neues Rat¬
haus , Stiege 5 oder 7, Hochparterre , bar oder mit Er¬
lagschein (Postscheckkonto Nr . 210036 ) zu entrichten.
Für die Anmeldung und Abrechnung sind amtlich auf¬
gelegte Formulare zu verwenden , die bei der Magistrats¬
abteilung 4 erhältlich sind . Die Anmeldung von Ver¬
anstaltungen hat außerdem noch bei der Magistrats¬
abteilung 7 (Theaterpolizei ), Wien I, Neues Rathaus,
Stiege 3, Hochparterre , zu erfolgen . Bei der Anmeldung
in der Magistratsabteilung 4 erhält jede Partei einen
Wegweiser für die Einzahlung des Sicherstellungs-
betrages und für die Anmeldung bei der Magistrats¬
abteilung 7. Überdies ist die Veranstaltung noch bei
der staatlich genehmigten Gesellschaft der Autoren,
Komponisten und Musikverleger (AKM ), Wien III,
Baumannstraße 8, wegen der Musikschutzgebühr zu
melden . Der Unternehmer hat Nachweisungen (Kassen¬
rapporte ) zu führen , aus denen die ausgegebenen Kar¬
ten nach Zahl und Preis und alle Nebeneinnahmen,
die zum Entgelt gehören , zuverlässig ersichtlich sein
müssen . Verstößt der Unternehmer gegen die Bestim¬
mungen des Vergnügungssteuergesetzes in einer Weise,
daß die für die Berechnung der Steuer maßgebenden
Verhältnisse nicht mit Sicherheit festzustellen sind , so
kann der Magistrat die Steuer auf Grund einer Schätzung
amtlich festsetzen . Handlungen oder Unterlassungen,
wodurch die Steuer verkürzt oder der Verkürzung aus¬
gesetzt wird , werden als Übertretungen geahndet . Trifft
die Vergnügungssteuer einen Pachtbetrieb , so haftet der
Verpächter (Haftpflichtiger ) neben dem früheren Päch¬

ter für die Steuerbeträge , die auf die Zeit seit dem
Beginn des letzten vor der Beendigung der Betriebs¬
führung durch den Pächter liegenden Kalenderjahres
entfallen . Außerdem haftet auch der Inhaber des
Lokales , in dem die vergnügungssteuerpflichtige Ver¬
anstaltung stattfindet , neben dem Veranstalter gesamt¬
schuldnerisch.

Wassergebühren
Das Gemeindegebiet von Wien wird aus den An¬

lagen der städtischen Wasserleitungen mit Trink - und
Nutzwasser versorgt.

Die Wasserabgabe erfolgt mittels Wassermessers,
dessen Angaben , wenn sie die Fehlergrenze von 5 vom
Hundert auf oder ab nicht überschreiten , verbindlich
sind . Der Wasserverbraucher hat die Möglichkeit , den
Wassermesser überprüfen zu lassen . Ergibt sich, daß
der Wassermesser richtig funktioniert , so hat der An¬
tragsteller die Prüfkosten zu tragen . Zeigt der Wasser¬
messer offenbar unrichtig oder steht er ganz still , so
wird der Wasserverbrauch nach der Wassermenge in
der gleichen Zeit de% Vorjahres oder , falls diese nicht
feststellbar ist, nach den Angaben des neuen Wasser¬
messers berechnet . Nach Maßgabe der verfügbaren
Wassermengen gibt die Gemeinde Wien auch zu son¬
stigen Zwecken , namentlich für gewerbliche Zwecke
u. dgl . Wasser ab (besonderer Wasserbezug ).

Für den Wasserbezug ist gemäß dem Wasserversor¬
gungsgesetz eine Gebühr zu entrichten . Für den allge¬
meinen Wasserbezug ist der Haus -(Grund -)eigentümer
zahlungspflichtig , für den besonderen Wasserbezug der
jeweilige Wasserabnehmer . Der Hauseigentümer ist
berechtigt , die für den allgemeinen Wasserbezug vor¬
geschriebenen Gebühren nach dem „Betriebskosten¬
schlüssel " des Mietengesetzes auf die Wasserverbraucher
zu überwälzen . Wasserverbraucher , die andauernd un¬
verhältnismäßig große Wassermengen verbrauchen,
können von der Gemeinde zur Anmeldung gesonderten
Wasserbezuges verhalten werden . Jene Wassermenge,
die auf Rechnung eines Rohrbruches zu setzen ist, ist
nicht als verbraucht anzusehen . Die vorgeschriebene
Gebühr wird auf Ansuchen unter der Voraussetzung
ermäßigt oder abgeschrieben , daß das Gebrechen inner¬
halb dreier Tage nach Kenntnis bei der Magistrats¬
abteilung 4, Referat 6 — Wassergebühren , Wien VI,
Grabnergasse 6, schriftlich angezeigt wird und außer¬
dem der Wasserabnehmer an dem Gebrechen kein
Verschulden trägt.

Übertretungen der Vorschriften über die Wasser¬
versorgung , werden vom Magistrat bestraft.

Für jeden Einwohner Wiens wird eine Wassermenge
von 50 Litern täglich gegen eine Gebühr von 40 Gro¬
schen für jeden Kubikmeter abgegeben . Die auf jedes
Haus entfallende Höchstmenge , für die der niedrigere
Gebührensatz gilt , wird nach dem Stande am Tage der
letzten Personenstands - und Betriebsaufnahme ermittelt.
Für die über dieses Ausmaß hinaus verbrauchte Wasser¬
menge ist eine Gebühr von 60 Groschen für jeden
Kubikmeter zu entrichten . Die Gebühr für den beson¬
deren Wasserbezug (d. i. für gewerbliche Zwecke u. dgl .)
beträgt 35 Groschen für jeden Kubikmeter . Für die
Beistellung , laufende Instandhaltung und Bedienung
der Wassermesser ist gleichfalls eine Gebühr zu ent¬
richten , die nach der Größe des Wassermessers gestaffelt
ist. Die Gebühren werden vierteljährlich vorgeschrieben
und sind bis zum 15. des auf die Zustellung des
Zahlungsauftrages folgenden Monates bei der zustän¬
digen Stadtkasse einzuzahlen.
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